
 

 

Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt 
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- ISIN DE0007297004 - 
- Wertpapier-Kenn-Nr. 729 700 -  

Mitteilungen  
nach § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG  

 

I. Dividendenbekanntmachung 

 

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 21. Juli 2009 hat 
beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008/09 von Eu-
ro 75.748.203,02 zur Ausschüttung  

einer Dividende von Euro 0,40 je dividendenberechtigter Stückaktie,  

das sind insgesamt Euro 75.741.443,20, zu verwenden und einen Betrag in Höhe 
von Euro 6.759,82 auf neue Rechnung vorzutragen. 

Die Dividende wird ab dem 22. Juli 2009 unter Abzug von 25% Kapitaler-
tragsteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (Gesamt-
abzug 26,375%) sowie ggf. der Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer über 
die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kre-
ditinstitute ausgezahlt. 

Zentralzahlstellen sind die  

-  Deutsche Bank AG,  

-  DZ Bank AG und  

-  Commerzbank AG.  

 

Aktionären mit effektiven Stückaktien wird die Dividende gegen Einreichung des 
Gewinnanteilscheins Nr. 13 bei der Gesellschaftskasse in Mannheim, Maximili-
anstr. 10, ausgezahlt.  

 



 

Die abgeführte Kapitalertragsteuer kann auf die bei der Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuerveranlagung festgesetzte Steuer angerechnet werden, der abge-
führte Solidaritätszuschlag ist auf den festgesetzten Solidaritätszuschlag anre-
chenbar.  

Den unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nicht-
veranlagungs-Bescheinigung ihres Wohnsitzfinanzamts vorgelegt haben, wird die 
Dividende ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie 
ggf. Kirchensteuer ausgezahlt. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, 
die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, soweit das in 
diesem Auftrag genannte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus 
Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist. 

 

II. Weitere Beschlussfassungen der  
ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Juli 2009   

 

1. Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts und Satzungsänderung 

Die ordentliche Hauptversammlung der Südzucker Aktiengesellschaft Mann-
heim/Ochsenfurt vom 21. Juli 2009 hat beschlossen,  

a) den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. 
Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ganz oder 
in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 15.000.000 �, 
das sind rund 8% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach nähe-
rer Maßgabe des Tagesordnungspunktes 7 der am 29. Mai 2009 im elektro-
nischen Bundesanzeiger veröffentlichten Hauptversammlungseinladung zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009), und 

b) in § 4 der Satzung nach näherer Maßgabe des Tagesordnungspunktes 7 der 
am 29. Mai 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Haupt-
versammlungseinladung einen entsprechenden Absatz 6 anzufügen. 

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in Tagesordnungspunkt 7 der Ein-
ladung zur Hauptversammlung angegeben, die am 29. Mai 2009 im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. 

 

Der Beschluss wird erst mit Eintragung ins Handelsregister wirksam. 

 

 



 

 

2. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Ver-
wendung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Südzucker Aktiengesellschaft Mann-
heim/Ochsenfurt vom 21. Juli 2009 hat die Gesellschaft ermächtigt, bis zum 20. 
Januar 2011 Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 10% des derzeitigen 
Grundkapitals zu erwerben und diese eigenen Aktien unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre nach näherer Maßgabe des Tagesordnungspunktes 8 
der am 29. Mai 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Haupt-
versammlungseinladung zu verwenden.  

Die aufgrund dieses Beschlusses erworbenen Aktien können nach näherer Maß-
gabe des Tagesordnungspunktes 8 der am 29. Mai 2009 im elektronischen Bun-
desanzeiger veröffentlichten Hauptversammlungseinladung, auch ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss, eingezogen werden. 

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in Tagesordnungspunkt 8 der Ein-
ladung zur Hauptversammlung angegeben, die am 29. Mai 2009 im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. 

 

 

Mannheim, im Juli 2009 

 

 

SÜDZUCKER Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt 

 

Der Vorstand 

 

 

 

  

 


